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Verordnung über schulärztliche Untersuchungen
Vom 29. August 2000

§ 1

Ärztliche Untersuchungen werden einmal jährlich bei Schülern und Schülerinnen der dritten und
sechsten Schuljahrgänge der allgemeinbildenden Schulen durchgeführt.

Redaktionelle Hinweise
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